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B&. Gesetz: Vetfassung der Bundeshauptstadt \"fien (Wiener Stndtvetfassung-WStV); Änderung. 

88. 4. Der Abs. 1 des S 13& hat zu !auten: 

Gesetz vom 27. September 1976, mit dem „(1) In den Angelegenheiten der mittelbaren 
die Verfassung der Bundeshauptstadt Wien Bundesverwaltung geht der Instanzenzug, soweit 
(Wiener Stadtverfassung - WStV) geändert ein sokher nkht durd:t Bundesgesetz ausgesd:tlos-

wird 1 sen ist1 -vom Magistrat als Bezirksverwaltungs-
1 behörde oder, soweit in erster Instanz Bundes-

Der Wiener Landtag hat besdilossen: 1 behörden mit der Vollziehung betraut sind, von 
Artikel I , diesen an den Biirgermeister als Landeshaupt-

Die Verfassung der ·Bundeshauptstadt Wien' mann." 
(Wiener Stadtverfassung - WSt V), LGBI. für 
Wien Nr. 2811968, in der Fassung der Kund
machung LGBI. für Wien Nr. 11/1970 wird wie 
folgt geändert: 

1. Der Abs. 2 des § 110 wird aufgehoben, im 
bisherigen Abs. 1 entfällt die Absatzbezeichnung. 

2. In <len Abs. 1 und 2 des § 131 sind jeweils 
die Worte „zuständigen Bundesministeriumu 
durch das Wort „Bundeskanzleramt'' zu ersetzen. 

2 a. Nach dem S 131 wird ein § 131 a samt 
Überschrift mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

nAntrag auf Gesetzesprüfung 

§ 131 a 

Einern Drittel der Mitglieder des Landtages 
steht das Red:tt zu, beim Verfassungsgerid:ttshof 
einen Antrag gemäß Artikel 140 Abs. 1 des Bun
des-Verfassungsgesetzes auf Prüfung eines Landes
gesetzes wegen Verfassungswidrigkeit zu stellen.{• 

3. § 133 hat zu lauten: 

„§ 133 

(1) Die nach den Zuständigkeitsbestimmungen 
des Bundes-Verfassungsgesetzes sich ergebende 
Voliz;ehung des Bundes üben, soweit niclit eigene 
Bundesbehörden -bestehen (unmittelbare Bundes
verwaltung), der Landeshauptmann und der Ma
gistrat als Bezirksverwaltungsbehörde aus (mittel- l 
bare Bundesverwaltung). ' 

(2) Die im Artikel 102 Abs. 1und4 des Bundes
Verfassungsgesetzes vorgesehenen Zustimmungen 
werden von der Landesregierung erteiit.u 1 

5. § 139 samt Überschrift hat zu lauten: 

nVereinbarungen mit dem Bund 
und ander,en Ländern 

§ 139 

(1) Das Land Wien kann mit dem Bund Ver
einbarungen über „A.ngelegenheiten des jeweiligen 
Wirkungsbereidles sowie Vereinbarungen mit an
deren Ländern über Angelegenheiten des selb
ständigen Wirkungsbereid:tes des ·Landes schlie
ßen. Vereinbarungen mit anderen Ländern sind 
der Bundesregierung unverzüglich zur Kenntnis 
zu bringen. Der Abschluß von Vereinbarungen 
obliegt seitens des Landes dem Landeshauptmann. 

(2) Vereinbarungen, die aud:t den Landtag bin
den sollen, dürfen nur mit Genehmigung des 
Landtages abgeschlossen werden und sind vom 
Landeshauptmann im Landesgesetzblatt kundzu
machen. Auf die Genehmigungsbeschlüsse des 
Landtages sind die §§ 119 und 121 sinngemäß 
anzuwenden. 

(3) Der Abschluß anderer als in Abs. 2 be· 
zeidineter Vereinbarungen bedarf der Genehmi~ 
gung der Landesregierung." 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 1977 in Kraft. 

Der Landeshauptmann t 

Gratz 
Der Landesamtsdirektor: 

Bandion 
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